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AGROSALON 2010
Internationale Fachmesse für Landtechnik

Der Markt
Trotz der Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise stellt sich die 
Landwirtschaft nach wie vor als eine der großen Zukunftsbranchen der russischen 
Wirtschaft dar. Bestrebungen der russischen Regierung, neben einer Steigerung 
der Agrarrohstoffproduktion größere Anteile der Wertschöpfung in Russland zu 
erreichen, zeigen, dass für Investoren und Zulieferer ein großes Potential besteht. 
Partnerschaften bei der Implementierung moderner Technologien und der Moderni-
sierung der russischen Agrarwirtschaft bieten die Möglichkeit zu guten Geschäften 
in diesem großen Markt.

Die Messe
AGROSALON – „only agro-machinery“

Der AGROSALON fand 2008 zum ersten Mal statt und wird jährlich vom russischen 
Landtechnikverband ROSAGROMASCH mit Unterstützung föderaler russischer 
Ministerien durchgeführt. 

Der AGROSALON ist in der Russischen Föderation die Schau, Verkaufsfläche und 
Treffpunkt für die Agrarbranche: Gezeigt wird die gesamte Bandbreite der Technik 
rund um Pflanzenbau und -nutzung ,von der Ackermaschine über die Pflanzenzucht 
bis zur Primärverarbeitung und Nutzung, wie z.B. Getreidetechnik, Biogastechno-
logie und Vermarktungsmöglichkeiten. Die Messe stellt als Forum für die moderne 
Agrarwirtschaft neueste Technologien vor und ist dabei Motor der Innovation in der 
Agrarwirtschaft, nicht zuletzt in der effizienteren Mechanisierung. 

Der VDMA, einer der größten Industrieverbände Europas, unterstützt den AGROSA-
LON. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet wiederholt eine offizielle deutsche 
Gemeinschaftsbeteiligung an dieser Messe. 

AGROSALON – das Forum

Während der Landtechnikausstellung wird parallel der große AGROSALON Kongress 
veranstaltet, um die Präsenz der Fachleute und Entscheidungsträger aus dem Agrar-
sektor zu optimieren. Das AGROSALON FORUM ist eine ideale Plattform für Diskus-
sionen und die Herausstellung der neuesten Tendenzen in der Mechanisierung der 
Landwirtschaft in der Rusland mit führenden internationalen Experten.

Das AGROSALON FORUM ist eine ideale Möglichkeit, Fachleute der Branche zu 
treffen, den russischen Markt zu beobachten, Partner zu finden, neue Projekte, 
Technologien und Dienstleistungen zu präsentieren. 

Auf dem AGROSALON FORUM haben Sie die Möglichkeit, Konferenzen, Seminare, 
Rund-Tisch-Gespräche und Präsentationen beizuwohnen, die Ihnen Informationen 
zu folgenden Bereichen bieten: Zukunftsaussichten des Agrarsektors; neue Trends 
und Innovationen in der Landwirtschaft; optimale Lösungen für betriebliche und 
technische Fragestellungen.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung



Unser Service

Hallenfläche

€ 109,- / qm Reihenstand (1 offene Seite)

€ 119,- / qm Eckstand (2 offene Seiten)

€ 125,- / qm Kopfstand (3 offene Seiten)

€ 129,- / qm Inselstand (4 offene Seiten)

Preise bei Anmeldung bis 31.5.2010 gültig. Bei späterer Anmeldung 
fallen Aufpreise an (siehe Anmeldeformular).

Registrierungsgebühr

€ 150,- pro registriertem Haupt-/Unterausteller

beinhaltet Eintrag in den offiziellen Messekatalog

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer!

Preise außerhalb Bundesbeteiligung

Ihre Ansprechpartner

Sigrid Birwe
Projektleiterin
Tel.: +49-(0)6221-13 57 17
s.birwe@ifw-expo.com

Donna Wishart
Projektmanagerin
Tel.: +49-(0)6221-13 57 19
d.wishart@ifw-expo.com

IFWexpo
Landfriedstraße 1a
D-69117 Heidelberg

Anmeldeschluss: 31. August 2010

AGROSALON 2010
Internationale Fachmesse für Landtechnik

• umfangreiche persönliche Betreuung im Vorfeld und während

   der Messe vor Ort

• kompetente Beratung bei der Standplanung und -gestaltung

• Unterstützung durch unsere langjährigen Partner bei Speditions-, 

   Zoll- und Reiseabwicklung

• Unterstützung bei Ihrer Messe-PR

• kostenlose Eintrittskarten für Ihre Kunden

• Information über Messeentwicklung und Programmplanung, 

   Einbindung in das Rahmenprogramm



Aussteller 2009 (Auszug)
ADR SPA, Italy; AEM,Russia; Agri Con GmbH, Germany; AGRORU.COM, Russia; AMAZONE, Germany; Ambros Schmelzer, Germa-
ny; ANTTI TEOLLISUUS OY, Finland; ATS International; Beinlich Irrigation GmbH, Germany; BvL Bernard van Lengerich, Germany; 
CAPRONI, Italy; Dizayn Teknik Plastik, Russia; Erntetechnik Franz Becker GmbH, Germany; Fa. Eisele & Söhne, Germany; Fair of 
Regions /Jarmarka Regionov, Russia; Franz Kleine, Germany; Funk Agrotech, Germany; GKN Walterscheid GmbH, Germany; Gras-
dorf Rad GmbH, Germany; GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, Germany; G-WON HITECH CO., China; HANSENHOF, 
Germany; HORSCH Maschinen GmbH, Germany; HYDAC International GmbH, Germany; IFWexpo Heidelberg GmbH, Germany; 
Interdrive (Бизон), Russia; JFMMA, Association of Agricultural Machinery Manufacturers, Japan; Karatzis, Greece/Russia; Köcker-
ling GmbH & Co. KG, Germany; KUHN Maschinenvertrieb GmbH, Germany; Ludwig Bergmann GmbH, Germany; MATROT, France; 
Müller Elektronik GmbH & Co. KG, Germany; Orlandi Radiatori Srl, Italy; OTTO TH. MENKE GmbH, Germany; PETKUS Technologie 
GmbH, Germany; POETTINGER, Austria; PromAgro.By, Russia; RABE AGRI GmbH, Germany; RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, 
Germany; RIELA Karl-Heinz Knoop e.K., Germany; ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Germany; Russticus Expertus, Ger-
many; SILOKING Mayer Maschinenbau, Germany; Unacoma – Association of Agricultural Machinery Manufacturers, Italy; Unlu 
Ziraat Aletleri Ve Zirai Urunleri Sanayi ve Tic.Ltd., Israel; UYSAL HIDROLIK, Turkey; Vogel & Noot, Austria; Wilhelm Stoll Maschi-
nenfabrik, Germany; Zerno-Ua.com, Ukraine; Аграрное обозрение/ Agrarnoe obozrenie, Russia; Аграрное Ставрополье/Agra-
rian Stavropol, Russia; Agrarian Expert, Russia; Агробизнес Татарстана/ Agrobusiness of Tatarstan, Russia; АГРОБИЗНЕС® 
и пищевая промышленность®, журнал, Russia; АгроИванко, Russia; Агроинвестор, Russia; Агро-Лидер, Russia; Агромир 
Черноземья, Russia; АгроПоиск, Russia; АгроПродЭкспо, Russia; Агропром Удмуртии, Russia; Агропрофи, Russia; Агрорынок, 
Russia; АгроСибЛизинг / AgroSibLeasing, Russia; Агроснаб Черноземья, Russia; АгроТехноСервис, Russia; Агрофорум, 
Russia; Агроштурман, Russia; Азевротех, Russia; АККО, Russia; Аксайкардандеталь/ AskajKardanDetail, Russia; Актио Рус, 
Russia; АПК Эксперт/ APK Expert, Russia; АПК ЮГ/ APK Jug, Russia; Балтиец/ BALTIEZ, Russia; БДМ-Агро/ BDM-Agro, Russia; 
Белагромаш-сервис/Belagromash-Service, Russia; Бизнес-партнер, Russia; БобруйскАгромаш, Russia; Велес-Агро, Russia; 
Весы ТД/ Scales TD, Russia; Винета/ VINETA, Russia; Волгас/ Volgas, Russia; Волгоградский завод оросительной техники и 
жкх/ Volgograd Factory of Irrigation Technics, Russia; Воронежмельсервис /Voroneshmelservice /WESTEEL, Russia; Все для 
АЗС Russia; GEOCOM/ ГЕОКОМ, Russia; GEOMIR, Russia; Главный агроном, Russia; ГОСНИТИ, Russia; GRENE KRAMP, Den-
mark; ДВС; ДЕНИ; JCB /ДжейСиБи, United Kingdom; Днестр-Авто, Ukraine; Eurotechnika/ Евротехника, Russia; Евротехника 
GPS, Russia; ЕвроФлаг, Russia; Золотая нивa, Russia; Intensive Technologies (ZapAgroMash/ ЗапАгроМаш), Russia; ИнтерАгро, 
Ukraine; ИнформЭкспо, Russia; Казаньсельмаш, Russia; Квернеланд/ KVERNELAND Accord, Germany; Кировский завод /
Kirov Factory, Russia; Кобзаренка, Russia; Колнаг/KOLNAG, Russia; Kрестьянские ведомости, Russia; КубаньАгроПромМаш, 
Russia; КубаньВесСервис/KubanVesService, Russia; Кузембетьевский РМЗ / Kuzembetevsky RMZ, Russia; Линкольн Рус/ Lin-
coln Rus, Germany; Манули/ MANULI, Italy; Маскио-Гаспардо Руссиа/ Maschio Gaspardo Russia, Italy/Russia; Мельинвест/
Melinvest, Russia; Нивы Зауралья, Russia; Новое сельское хозяйство, Germany; Новые Технологии АПК, Russia; Newton/ Нью 
Тон; Партнер Пак, Russia; Пищевая промышленность, Russia; Протектор.ру, Russia; ПСМ-гидравлика, Russia; Радуга, Russia; 
РАМС, Russia; РЕММАШ/ REMMASH, Russia; RIAMA, Russia; Родина/ Rodian, Russia; РосАгромаш/Ros-Agromash, Russia; 
Российская газета, Russia; Россичъ/ Rossitch, Russia; Ростсельмаш Комбайновый завод/ ROSTSELMASH Combine Factory, 
Russia; РССМ, Russia; Русские вертолетные системы, Russia; Рынок АПК, Russia; Самоходные машины, Russia; Самэ Дойц 
Фар, Italy/ Germany; Сельская жизнь, Russia; Сельский механизатор, Russia; Сельхозтехмаш (Бежецксельмаш), Russia; 
Сибирский Агропромышленный Дом, Russia; СИП Восток, Russia; Созвездие Концерн; Russia; Спецтехника, Russia; Старко 
Русь/ Starko Rus, Russia; СТТ, Татагрохимсервис, Russia; Техника и оборудования для села, Russia; Трактор.Ру, Russia; Три-Л 
/ Three L, Russia; Флагман (Озеры инд-й парк) /FLAGMAN, Russia; FLIEGL Agrartechnik, Germany; Хатценбихлер/ Hatzen-
bichler, Austria; HOLMER Maschinenbau GmbH, Germany/Russia; ХТЗ Белгород/ Charkov Tractor Factory, Ukraine/Russia; Эй 
Джи Холдинг (Агро-Клуб), /AG Holding (Agro-Clug), Russia; Экспериментальный завод/ Experimental Factory, Russia.

Landfriedstraße 1a
D-69117 Heidelberg
Tel.: +49-(0)6221-13 57 0
Fax: +49-(0)6221-13 57 23
www.ifw-expo.com
info@ifw-expo.com

AGROSALON 2010
Internationale Fachmesse für Landtechnik

Insgesamt 159 Aussteller 
aus 12 Ländern
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Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 
1. Veranstalter 
IFWexpo Heidelberg GmbH, die Messeabteilung von IFW-
Institut für Nationale und Internationale Fleisch- und 
Ernährungswirtschaft Heidelberg GmbH 
Landfriedstraße 1a, D-69117 Heidelberg 
Telefon: 06221 / 13 57 -0; Telefax: 06221 / 13 57 -23 

e-mail: info@ifw-expo.com 
 
in Zusammenarbeit mit:  siehe Beiblatt 
 
2. Ideelle Träger  
siehe Beiblatt 
 
3. Dauer 
siehe Beiblatt 
 
4. Anmeldeschluß  
siehe Beiblatt 
 
5. Beteiligungsgebühren 
 
In dem Preis für Standfläche auf Mietbasis ist neben 
allgemeinen Leistungen wie Messerahmengestaltung, 
umfassender Besucherwerbung, Geländesicherung, Reinigung 
der Verkehrswege in den Hallen und dergleichen mehr, kein 
Standardstandbau enthalten. 
 
Alle Entgelte sind Nettoentgelte ohne die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist 
gegebenenfalls gesondert zu entrichten. Vorzugsplazierungen 
wie Eck-, Kopf- und Inselstände werden ggf. mit einem 
Aufschlag pro Quadratmeter lt. Anmeldeformular berechnet. 
 
6. Anmeldung 
Die Anmeldung ist ausschließlich auf dem beigefügten 
Formblatt unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen 
vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben 
einzusenden an: 
IFWexpo Heidelberg GmbH, Landfriedstraße 1a, 
D-69117 Heidelberg 
Vorbehalte und Bedingungen sind bei der Anmeldung nicht 
zulässig. Werden diese in das Anmeldeformular eingefügt, 
werden sie rechtlich nur dann wirksam, wenn sie vom 
Veranstalter schriftlich bestätigt werden. Konkurrenzausschluß 
wird nicht gewährt. Mit der schriftlichen Anmeldung erkennt der 
Aussteller die Messe- und Ausstellungsbedingungen und die 
ergänzenden Bestimmungen auf den anliegenden Beiblättern 
sowie alle orts- und gewerbepolizeilichen Vorschriften als 
verbindlich an. Besondere Platzierungswünsche, die nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden, stellen keine Bedingungen 
für die Beteiligung dar. Die Anmeldung ist unabhängig von der 
Zulassung seitens des Veranstalters. Die Anmeldung ist erst 
mit ihrem Eingang beim Veranstalter vollzogen und bindend 
bis zur Zulassung oder endgültigen Nichtzulassung. 
 
7. Zulassung 
Über die Zulassung der angemeldeten Aussteller und 
Unteraussteller sowie der Ausstellungsgüter entscheidet der 
Veranstalter. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. 
Aussteller, die den finanziellen Verpflichtungen der 
Ausstellungsgesellschaft gegenüber nicht nachgekommen sind 
oder gegen diese Bedingungen verstoßen haben, können von 
der Zulassung ausgeschlossen werden. Bei Überbuchung wird 
das Recht der Auswahl vorbehalten. Die Zulassung der 
Aussteller wird schriftlich bestätigt und ist nur für den darin 
genannten Aussteller gültig. Mit der Übersendung der 
Zulassung ist der Ausstellungsvertrag zwischen dem 
Veranstalter und dem Aussteller geschlossen. Der Veranstalter 

ist berechtigt, die erteilte Zulassung zu widerrufen, wenn sie 
aufgrund falscher Voraussetzungen und Angaben erteilt wurde 
oder die Zulassungsvoraussetzungen später entfallen. 
 
8. Platzzuteilung und Platzierungsänderung 
Ist die zugeteilte Fläche aus einem für den Veranstalter nicht 
verschuldeten Anlaß nicht verfügbar, so hat der Aussteller 
keinen Anspruch auf Rückerstattung des Beteiligungspreises. 
Eine Forderung auf Schadensersatz besteht nicht. Der 
Veranstalter kann, wenn es die Umstände zwingend erfordern, 
unter Darlegung der Gründe - abweichend von der Zulassung - 
einen Platz in anderer Lage zuweisen oder die Standgröße bis 
zu maximal 15% verändern. Trennwände, Wandvorsprünge, 
Säulen, Regenrohre und Feuerlöschkästen sowie 
Hydrantenkästen sind Bestandteile der zugewiesenen 
Standfläche. Über die Lage und Maße derselben muß sich der 
Aussteller selbst gegebenenfalls vor Ort unterrichten. Mit der 
Übernahme des Standes werden die Gegebenheiten 
anerkannt. Berechtigte Reklamationen sind der Messeleitung 
spätestens 3 Tage vor Messebeginn schriftlich mitzuteilen, so 
daß etwaige Mängel beseitigt werden können. 
Schadensersatzansprüche jeder Art, auch aus Fehlern in der 
Standvermietung, können nicht geltend gemacht werden. 
 
9. Zahlungsbedingungen  
Gleichzeitig mit der Zulassung wird dem Aussteller eine 
Rechnung über die gesamte Flächenmiete und die einmalige 
Registrationsgebühr zugestellt. Beanstandungen sind 
unverzüglich nach Empfang der Rechnung schriftlich geltend 
zu machen. Spätere Einwendungen werden nicht mehr 
anerkannt. Die Rechnung über Flächenmiete und 
Registrationsgebühr ist innerhalb 4 Wochen, spätestens 
jedoch zum offiziellen Anmeldeschluß ohne Abzug fällig. Nach 
dem offiziellen Anmeldeschluß gemäß Ziffer 4 dieser 
allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen 
ausgestellte Rechnungen sind sofort in voller Höhe zahlbar. 
Zahlungen sind vorzunehmen unter Angabe der 
Rechnungsnummer und des Messenamens nur auf das 
Bankkonto von: 

IFWexpo Heidelberg GmbH, Landfriedstraße 1a, 
D-69117 Heidelberg 

bei der:  Dresdner Bank AG Heidelberg 
              Kto-Nr. 5 400 144 00 / BLZ 672 800 51  
 
Die Bankgebühren für Überweisungen gehen zu Lasten 
der Aussteller und können vom Rechnungsbetrag nicht  in 
Abzug gebracht werden. Der Veranstalter kann bei 
Nichteinhaltung der Zahlungstermine durch Aussteller (auch 
wegen nicht vollständig bezahlter Fläche) den Rücktritt 
hinsichtlich der gesamten zugelassenen Fläche erklären und 
darüber anderweitig verfügen. Bei Zahlungsverzug sind 
Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweils gültigen 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu entrichten, ohne 
daß ein konkreter Nachweis über die Inanspruchnahme von 
Bankkredit in gleicher Höhe durch den Veranstalter geführt 
werden muß. Die Ausgabe der Aussteller- und 
Aufbauausweise erfolgt nur nach Begleichung der vollen 
Standmiete sowie sämtlicher Nebenkosten. Für alle nicht 
erfüllten Verpflichtungen kann der Veranstalter das 
eingebrachte Standausrüstungs- und Ausstellungsgut des 
Ausstellers zurückbehalten und nach schriftlicher Ankündigung 
freihändig verkaufen, wenn die Bezahlung nicht innerhalb der 
gesetzten Frist erfolgt. 
 
10. Mitaussteller und Gemeinschaftsstände 
Ohne Genehmigung des Veranstalters ist es nicht gestattet, 
einen zugewiesenen Stand oder Teile davon gegen Entgelt 
oder ohne Vergütung an Dritte abzugeben. Für Firmen, die 
nicht in der Zulassung genannt sind, darf auf dem Stand nicht 
geworben werden. Die Aufnahme eines Mitausstellers hat der 
Mieter schriftlich beim Veranstalter zu beantragen. Er hat eine 
Mitausstellergebühr in Höhe von Euro 155.-- an den 
Veranstalter zu zahlen. Für sämtliche Forderungen an 
Mitaussteller haften diese, bzw. dieser und der Aussteller als 
Gesamtschuldner. Der Mitaussteller unterliegt denselben 
Bedingungen wie der Hauptaussteller. Größere 
Gemeinschaftsstände von Ausstellern kann der Veranstalter 



genehmigen, wenn sie sich in die fachliche Gliederung der 
Veranstaltung integrieren lassen. Im übrigen gelten alle 
Bestimmungen für jeden Aussteller. Wird ein Stand zwei oder 
mehreren Firmen gemeinsam zugeteilt, so haftet gegenüber 
dem Veranstalter jede Firma als Gesamtschuldner. Die 
gemeinschaftlich ausstellenden Firmen sollen einen 
gemeinsamen Vertreter in der Anmeldung benennen. 
Eine ohne Zustimmung erfolgte Aufnahme von Mitausstellern 
berechtigt den Veranstalter, den Vertrag mit dem Aussteller 
fristlos aufzukündigen und den Stand auf seine Kosten räumen 
zu lassen. Der Aussteller verzichtet insoweit auf seine Rechte 
aus verbotener Eigenmacht. 
 
11. Rücktritt oder Nichtteilnahme 
Bis zur Zulassung ist der Rücktritt von der Anmeldung möglich. 
Als Rücktrittsgebühr sind Euro 800.-- zuzüglich 
Mehrwertsteuer zu zahlen. Nach der Zulassung ist ein Rücktritt 
oder eine Reduzierung der Standfläche durch den Aussteller 
nicht mehr möglich. Der gesamte Beteiligungspreis und die 
tatsächlich entstandenen Kosten sind zu zahlen. Der 
Austausch von nicht belegten Flächen durch den Veranstalter 
zur Wahrung des optischen Gesamtbildes entbindet den 
Aussteller nicht von seiner Zahlungsverpflichtung. Verzichtet 
der Aussteller darauf, die ihm zugeteilte Standfläche zu 
belegen und kann diese Fläche vom Veranstalter anderweitig 
vermietet werden (keine Belegung durch Austausch), dann hat 
der Aussteller 25% des Beteiligungspreises, mindestens aber 
den Betrag nach Absatz eins dieses Paragraphen zu zahlen. 
Bei Rücktritt eines Mitausstellers ist die Mitausstellergebühr in 
voller Höhe zu entrichten. 
 
12. Messekatalog 
Der Veranstalter gibt einen offiziellen Messekatalog heraus. 
Der Grundeintrag im Messekatalog ist obligatorisch und 
kann nicht erlassen werden.  Der Grundeintrag besteht aus 
Firmennamen, kompletter Anschrift, sowie Telefon-, Telefax- 
und e-mail Angaben. Diese Regelung gilt auch für 
Unteraussteller. Die Kosten für den Eintrag im 
Messekatalog werden laut den Angaben auf dem 
beigefügtem Beiblatt zur jeweiligen Veranstaltung 
berechnet. 
 
13. Haftung und Versicherung 
Die Versicherung der Ausstellungsgüter gegen alle Risiken 
des Transports, des Auf- und Abbaus und während der 
Veranstaltung, insbesondere gegen Beschädigung, Diebstahl, 
usw. obliegt dem Aussteller. Der Aussteller ist dem 
Veranstalter gegenüber schadenersatzpflichtig, wenn er die 
gemietete Ausstellungsfläche, Standmaterial, Strom-, Wasser- 
und Kanalisationsleitungen sowie anderes Eigentum des 
Veranstalters, bzw. des Veranstaltungsgeländes beschädigt. 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für: Verlust oder 
Schäden an Ausstellungsgütern oder anderen 
Vermögenswerten, die dem Aussteller, seinem Vertreter oder 
von ihm angestellten bzw. eingeladenen Personen gehören, 
einschließlich Verlust oder Schaden durch Wasser, Brand, 
Explosion, Wirbelsturm, Blitzschlag, Überschwemmung oder in 
sonstigen Fällen höherer Gewalt, Schäden, die dem 
Aussteller, Vertretern und anderen beim Aussteller tätigen 
bzw. von ihm eingeladenen Personen zugefügt werden, ohne 
Rücksicht auf die Ursache solcher Schäden. Der Veranstalter 
haftet insbesondere auch dann nicht für die Beschädigungen 
der Exponate oder deren Entwendung, wenn im Einzelfall die 
Dekoration veranlaßt wurde. Der Aussteller stellt den 
Veranstalter und die von ihm beauftragten Firmen darüber 
hinaus mit der Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
ausdrücklich von jeglichen anfälligen Regreßansprüchen 
Dritter frei. Eine Forderung auf Schadensersatz besteht nicht. 
 
14. Rundschreiben  
Die Aussteller werden vom Veranstalter durch Rundschreiben 
über Einzelheiten der Messevorbereitung und -durchführung 
unterrichtet. Der Veranstalter schließt jede Haftung für evtl. 
auftretende Folgen aus, die aufgrund der Nichtbeachtung der 
Rundschreiben entstehen. 
 
15. Transport  
Die Transportarbeiten auf dem Messegelände werden durch 
ein vom Veranstalter und/oder vom Ausstellungsgelände 
bestelltes Unternehmen vorgenommen. Dieses Unternehmen 
übernimmt die von den Ausstellern oder Ihren Spediteuren 
angelieferten Gegenstände an der Grenze des 
Ausstellungsgeländes und transportiert sie auf diesem weiter. 
Die Ausstellungsleitung nimmt keine Sendung in Empfang und 
haftet nicht für Verluste oder unrichtige Zustellungen. Die 

Kosten der für die Transportarbeiten auf dem Messegelände 
bestellten Vertragsunternehmen haben die Aussteller 
unmittelbar an das Vertragsunternehmen zu zahlen. 
 
16. Vorbehalte  
Der Veranstalter ist bei Vorliegen von nicht durch ihn 
verschuldeten dringenden Gründen berechtigt, die Messe zu 
verschieben, zu verkürzen, zu verlängern oder zeitweise oder 
ganz oder teilweise zu schließen oder abzusagen. Die 
Aussteller haben in solchen begründeten Ausnahmefällen, wie 
überhaupt in sämtlichen Fällen von höherer Gewalt, weder 
Anspruch auf Rücktritt oder Änderung des Beteiligungspreises, 
noch auf Schadensersatz. Findet die Messe aus vorher 
genannten Gründen nicht statt, so kann der Aussteller mit 
einem Betrag bis zu 25% des Beteiligungspreises für 
allgemeinen Kostenersatz in Anspruch genommen werden. 
Höhere Einzelbeträge können nur dann berechnet werden, 
wenn der Aussteller zusätzliche kostenpflichtige Leistungen in 
Auftrag gegeben hat. Hat der Veranstalter den Ausfall der 
Veranstaltung zu vertreten, wird kein Betrag geschuldet. Ein 
Schadensersatz gegen den Veranstalter ist ausgeschlossen. 
 
17. Verjährung  
Alle Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter 
verjähren innerhalb von sechs Monaten. Die Verjährungsfrist 
beginnt mit dem Ende des Monats, in den der Schlußtag der 
Messe fällt. 
 
18. Schlußbestimmungen 
Mit der Anmeldung zur Teilnahme erkennt der Aussteller diese 
Teilnahmebedingungen sowie die am Messeort geltende 
Haus- und Geländeordnung in allen Teilen rechtsverbindlich 
an. Zusätzliche Vereinbarungen, Sondergenehmigungen oder 
Regelungen anderer Art bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung durch den Veranstalter. 
 
19. Teilunwirksamkeit 
Sollte eine Bestimmung dieser Messe- und Ausstellungs-
bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Für 
eine infolge der Unwirksamkeit entstehende Lücke ist eine 
dem Sinn und Zweck dieser Bestimmungen entsprechende 
Regelung anzuwenden. 
 
20. Anwendbares Recht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluß vereinheitlichtem UN-Kaufrecht. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen 
den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist, soweit der Aussteller Vollkaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen hat, D-69117 Heidelberg. Der 
Veranstalter ist jedoch berechtigt, den Kunden an jedem 
anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 
 
IFWexpo Heidelberg GmbH, Messeabteilung des 
IFW - Institut für Nationale und Internationale Fle isch- und 
Ernährungswirtschaft Heidelberg GmbH 
Landfriedstraße 1a 
D-69117 Heidelberg.  
 


